24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 26. Juni 2002 über die Unternehmensschließungen im Hinblick auf die Einführung der Möglichkeit, bestimmte Branchen vom Begriff "Unternehmen ohne industrielle oder kommerzielle Zielsetzung" auszuschließen


(Belgisches Staatsblatt vom 2. Oktober 2025)


Diese deutsche Übersetzung ist von der Zentralen Dienststelle für Deutsche Übersetzungen in Malmedy erstellt worden.



FÖDERALER ÖFFENTLICHER DIENST BESCHÄFTIGUNG, ARBEIT UND SOZIALE KONZERTIERUNG


24. MÄRZ 2024 - Gesetz zur Abänderung des Gesetzes vom 26. Juni 2002 über die Unternehmensschließungen im Hinblick auf die Einführung der Möglichkeit, bestimmte Branchen vom Begriff "Unternehmen ohne industrielle oder kommerzielle Zielsetzung" auszuschließen


PHILIPPE, König der Belgier

Allen Gegenwärtigen und Zukünftigen, Unser Gruß!


Die Abgeordnetenkammer hat das Folgende angenommen und Wir sanktionieren es:


Artikel 1 - Vorliegendes Gesetz regelt eine in Artikel 74 der Verfassung erwähnte Angelegenheit.


Art. 2 - Artikel 2 Nummer 3 Buchstabe b) des Gesetzes vom 26. Juni 2002 über die Unternehmensschließungen, abgeändert durch das Gesetz vom 5. Mai 2019, wird durch einen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt:

"Der König kann nach einstimmiger Stellungnahme des in Artikel 28 § 2 erwähnten Sonderausschusses bestimmte Branchen vom Begriff "Unternehmen ohne industrielle oder kommerzielle Zielsetzung" ausschließen, wenn diese Branchen einem strukturellen wirtschaftlichen Schließungsrisiko ausgesetzt sind; in diesem Fall sind diese Branchen für die Anwendung des vorliegenden Gesetzes und seiner Ausführungserlasse als technische Betriebseinheit, wie in Nr. 3 Buchstabe a) erwähnt, zu betrachten. Der König bestimmt nach einstimmiger Stellungnahme des Sonderausschusses, was unter einem strukturellen wirtschaftlichen Schließungsrisiko und unter dem Begriff "Branche" zu verstehen ist. Er legt ebenfalls nach einstimmiger Stellungnahme des Sonderausschusses die Modalitäten fest, nach denen dieser Ausschluss erfolgen kann,".


Wir fertigen das vorliegende Gesetz aus und ordnen an, dass es mit dem Staatssiegel versehen und durch das Belgische Staatsblatt veröffentlicht wird.


Gegeben zu Brüssel, den 24. März 2024


PHILIPPE

Von Königs wegen:

Der Minister der Arbeit
P.-Y. DERMAGNE

Mit dem Staatssiegel versehen:

Der Minister der Justiz
P. VAN TIGCHELT
